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BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN ~ 

GZ.
l

61 1010/1-II/11/88 ! /4JfltlJ,j 
Entwurf eines Bundesverfassungsgesetzes, 
mit dem das F-VG 1948 geändert wird, 
Entwurf des Finanzausgleichsgesetzes 1989, 
Entwurf des Wohnbauförderungs-Zweckzu­
schußgesetzes 1989. 

An den 

Herrn Präsidenten des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

ZL 

;fbBJHe 
Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefon 51 4331 DW 

1571/1576/1168 

Sachbearbeiter: 

Mag. Lödl/Dr. Tobolal 
Mag. Sturmlechner 

In der Beilage übermittelt das Bundesministerium für Finanzen die im 

Betreff genannten Gesetzentwürfe mit dem Bemerken, daß die Ent\~rfe zur 

Stellungnahme im Begutachtungsverfahren bis längstens 14. Oktober 1988 - bei 
n., f .bio'" 

sonstiger Annahme der Bedenkenfreiheit - den unmittelbar berührten Bundes­

ministerien, der Verbindungsstelle der Bundesländer, dem Österr. Städtebund 

und dem Österr. Gemeindebund zugeleitet wurden. 

Gleichzeitig wurden die genannten Stellen ersucht, je 25 Ausfertigungen 

ihrer Stellungnahme dem Präsidenten des Nationalrates zu übermitteln. 

Für die Richtigkeit derw:cng: 

23. September 1988 

Für den Bundesminister: 

Dr. GraßI 

Telex 111688 - Telefax 512 7869 

158/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 1 von 42

www.parlament.gv.at



, 

Beilage A zu BMF-Zl. 61 101 O/l-II/ll 188 

23.IX.1988 

ENTWURF 

Bundesgesetz vom .••••••••••••••••• , 

mit dem der Finanzausgleich für die Jahre 1989 

bis 1992 geregelt wird und sonstige finanzausgleichs­

rechtliche Bestimmungen getroffen werden (Finanzaus­

gleichsgesetz 1989 - FAG 1989) und das Kata­

strophenfondsgesetz 1986 geändert wird. 

De r Na ti 0 na 1 rat hat b e sc h los sen : 

Abschnitt I 

Finanzausgleichsgesetz 

Artikel I 

Finan za usg leich 

(§§ 2 bis 4 des F-VG 1948) 

Tragung der Kosten der mittelbaren Bundesverwaltung und be­

stimmter mit der Besorgung der Verwaltung von Bundesverm'ögen zu­

sammenhängender Aufgaben 

§ 1. (1) Im Bereich der mittelbaren Bundesverwaltung (Artikel 

1 02 B -VG) tr agen die Länd er den Per son a 1- und Sac ha uf wand u!ld die 

Ruhe- und Versorgungsgenüsse der mit der Besorgung dieser 

Verwaltung betrauten Bediensteten nach Maßgabe der folgenden Be­

stimmungen: 

1. Die Länder tragen den Aufwand f'ur die Dienstbez'uge der bei den 

Behörden der allgemeinen Verwaltung in den L'andern einschließ­

lich der Agrarbehörden erster und zweiter Instanz in Ver­

wendung stehenden Bediensteten. Unter Dienstbez'ugen im Sinne 

dieser Bestimmung sind alle Bez'uge und Zuwendungen zu ver­

stehen, auf die solche Bedienstete auf Grund des Dienstver­

hältnisses Anspruch haben oder die im zusammenhang mit dem 

Dien stver hä1 tni s gewährt werden. 

2. Die Länder tragen die Ruhegen'usse der unter Z. 1 bezeichneten 

Bediensteten und die Versorgungsgenüsse nach solchen Be­

diensteten, 

a) wenn die Ruhe- oder Versorgungsgenüsse in der Zeit vom 1. 

Oktober 1925 bis 13. März 1938 angefallen sind, 

b) wenn sich die Bediensteten am 13. März 1938 im Dienststand 

befunden haben, aber in einen der nach den Bestimmungen des 
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Beamten-Überleitungsgesetzes, StGBI.Nr. 134/1945, neu 

gebildeten Pers0nalst'ande nicht übernommen worden sind, 

c) wenn die Bediensteten in den neu gebildeten Personalstand 

aus Anlaß der Bildung nach § 7 des Beamten-Überleitungs­

gesetzes oder später 'übernommen worden sind. 

3. Die Länder tragen den Sachaufwand der unter Z. angef'ührten 

Behörden in dem sich aus den jeweils geltenden Vorschriften 

ergebenden Ausmaß. Unter Sachaufwand im Sinne dieser Be­

stimmung ist der gesamte Amtssachaufwand einschließlich aller 

Reisekosten zu verstehen. 

(2) Bei den nach Art. 104 Abs. 2 B-VG den Ländern in der 

Bundesstraßenverwaltung sowie im Bundeshochbau und bei der Ver­

waltung bundeseigener Liegenschaften übertragenen Aufgaben wird 

der damit verbundene Aufwand wie folgt getragen: 

1. Der Bund ersetzt den Ländern den Personal- und Sachaufwand im 

Sinne des Abs. in der vom Land gelei steten Höhe für Be-

dienstete, die für Bau- und Erhaltungsarbeiten verwendet wer­

den und entweder nach Kollektivvertrag zu entlohnen sind oder 

Dienste verrichten, die nach dem EntlohnungsschemaII des Ver­

tragsbedienstetengesetzes 1948, BGBl. Nr. 86, zu entlohnen 

w'aren. Die oben angef'ührten Kostentragungsbestimmungen gelten 

nicht für Bau- und Erhaltungsarbeiten , auf die das Wasser­

bautenf'örderungsgesetz, BGBI.Nr. 34/1948, Anwendung findet. 

2. Der Bund ersetzt den L'andern den mit der Besorgung dieser Ge­

sch'afte entstehenden Aufwand für die Erf'üllung der über­

tragenen Projektierungs-, Bauaufsichts-, Bauoberleitungs-, 

Bauf'Uhrungs- und Verwaltungsaufgaben wie folgt: 

a) durch eine Pauschalabgeltung von 10 v.H. im Bundesstraßen­

bau und 12 v.H. im Bundeshochbau und bei der Verwaltung 

bundeseigener Liegenschaften. Die Pauschalabgeltung umfaßt 

auch den mit der Heranziehung Dritter zur Besorgung dieser 

Gesch'afte verbundenen Aufwand, soweit die Besorgung nicht 

durch Personal des Landes vorgenommen wird. Die Pauschalab­

geltung ist bezogen auf die gesamten innerhalb eines 

Finanzjahres angefallenen voranschlagswirksamen Ausgaben, 
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die vom Landeshauptmann als anweisendem Organ gemäß § 5 

Abs. 2 Z 2 BHG im Rahmen der "Auftragsverwaltung" des 

Bundes im jeweiligen Land geleistet wurden, nach Abzug des 

Pauschalabgeltungsbetrages und des Personal- und Sachauf­

wandes nach Z. 1. Auf die Pauschalabgeltung leistet der 

Bund monatlich Abschlagszahlungen gleichzeitig mit der 

Überweisung der Baukredite in der Höhe des auf die gesamten 

voranschlagswirksamen Ausgaben des Vormonates bezogenen 

Pauschales. Mit Vorliegen des Bundesrechnungsabschlusses 

erfolgt die Endabrechnung: 

b) durch eine Abgeltung des Aufwandes im Ausmaß der nachweis­

baren Fremdkosten für Projekte, wenn im Hochbau die Aus­

führung der vom Bund angeordneten Projekte nicht binnen 

drei Jahren nach Planungsabschluß in Angriff genommen oder 

deren Planung ausdr'ücklich eingestellt wird. Im Straßenbau, 

wenn bei den im Einvernehmen mit dem Bund erstellten 

Planungen folgende Umstände vorliegen: 

ba) Vom Bund angeordnete Varianten zu generellen Projek­

tierungen, sofern zu diesen bereits drei vom Bund zu­

stimmend zur Kenntnis genommene generelle Projekte vor-

1 ieg en • 

bb) Detailprojekte, deren Ausf'Uhrung nicht binnen f'ünf 

Jahren ab Genehmigung beginnt. 

bc) Zus'ä.tzlich vom Bund angeordnete generelle Projek­

tierungen, wenn bereits ein vom Bund zustimmend zur 

Kenntnis genommenes Detailprojekt vorliegt. 

bd) Projektierungen und Bauaufsichten für Raststationen an 

Autobahnen und Schnellstraß en. 

bel Projekte für Strecken, für die eine Verordnung gemäß § 

4 Bundesstraßengesetz zugrundelag, die jedoch aufge­

hoben wurde. 

bf) Projekte, die an Dritte abgetreten wurden. 

3. Der Bund trägt den sonstigen Aufwand bei der Bundesstraßenver­

waltung , beim Bundeshochbau und bei der Verwaltung bundes­

eigener Liegenschaften unmittelbar. 

Tragung des Aufwandes f'ür die Ausgleichszulagen 

§ 2. Der Bund tr'ä.gt die nach dem Allgemeinen Sozialversiche-
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rungsgesetz, BGBl.Nr. 189/1955, nach dem Gewerblichen Sozialver­

sicherungsgesetz, BGBi.Nr. 560/1978, nach dem Bauern-Sozialver­

sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 559/1978, und nach dem Sozialver­

sicherungsgesetz der freiberuflich selbst·andig Erwerbst·atigen, 

BGBl.Nr. 624/1978, ausgezahlten Ausgleichszulagen. 

Ersatz von Besoldungskosten für die Landes- und 

Rel ig ion sI e hr er 

§ 3. (1) Der Bund ersetzt den Ländern von den Kosten der Be­

soldung (Aktivitätsbezüge) der unter ihrer Diensthoheit stehenden 

Lehrer einschi ieß lieh der Landesvertragslehrer (im folgenden 

Landeslehrer genannt) 

1. an öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen 100 v.H., 

2. an berufsbildenden Pflichtschulen im Sinne des Schulorgani­

sationsgesetzes , BGBl.Nr. 242/1962, und an land- und forst­

wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen 50 v. H. 

(2) Den Aufwand, der auf Grund des § 7 des Bundesgesetzes vom 

13. Juli 1949, BGBl. Nr. 190, betreffend den Religionsunterricht 

in der Schul e, von den Ländern zu tragen ist, ersetzt der Bund in 

der gleichen Höhe, die für den Ersatz der Aktivitätsbez·uge der 

Landeslehrer jener Schulen vorgesehen ist, an denen die Reli­

gionslehrer tätig sind. 

(3) Weiters ersetzt der Bund den Aufwand an Dienstzulagen nach 

den Bestimmungen der §§ 59 Abs. 12 und 13 und 60 Abs. 4 bis 6 des 

Gehaltsgesetzes 1956, BGBl.Nr. 54, sowie den Aufwand an Nebenge­

bühren für Landeslehrer , die Bundesaufgaben im Bereich der 

Pädagogischen und Berufsp·adagogischen Akademien sowie der Päda­

gogischen Institute erfüllen, in voller Höhe. 

(4) Die Bestimmungen über die Tragung der Kosten der Subven­

tionierung von Privatschulen nach den §§ 17 bis 21 des Privat­

schulgesetzes, BGBl.Nr. 244/1962, bleiben unberührt. 

(5) Der Bund ersetzt den Ländern den Pensionsaufwand für die im 

Abs. 1 genannten Lehrer sowie f·ur die Angehörigen und Hinter­

bliebenen dieser Lehrer in der Höhe des Unterschiedsbetrages 
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zwischen dem Pensionsaufwand für diese Personen und den f'ur die 

im Abs. 1 genannten Lehrer von den Ländern vereinnahmten 

Pensionsbeitr'agen, besonderen Pensionsbeitr'agen und Überweisung s­

betr'agen. 

(6) Zu den Kosten der Besoldung nach den Abs. und 5 gehören 

alle Geldleistungen , die auf Grund der für die im Abs. 1 ge­

nannten Lehrer, ihre Angehörigen und Hinterbliebenen geltenden 

dienstrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften 

zu erbringen sind. Ferner gehören zu diesen Kosten die Dienst­

geberbeiträge nach dem Familienlastenausgleichsgesetz 1967, 

BGBI.Nr. 376. Der Aufwand, der durch die Gew'ahrung von Vor­

schüssen entsteht, ist von den Ersätzen ausgenommen. 

(7) Auf die Ersätze nach dp.n Abs. 1,2,3 und 5 sind auf Grund 

mona tl ic her An fo rd er ungen der Länd er so recht ze i t ig Te ilbe tr'ag e 

zu 'überweisen, daß die Auszahlung der Bezüge zum Fälligkeitstag 

gewährleistet ist. Die Teilbetr'age sind am Ende des Rechnungs­

jahres abzurechnen. Für diesen Zweck haben die Länder Jahresbe­

richte vorzulegen. 

Land esumlage 

§ 4. Die Landesumlage darf 8,3 v.H. der ungek'ürzten rechnungs­

mlßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben (§ 10 Abs. erster Satz) nicht 'übersteigen. 

Voraussetzungen f'Ur die Aufnahme von Verhandlungen 

§ 5. (1) Der Bund hat mit den am Finanzausgleich beteiligten 

Gebietskörperschaften vor der Inangriffnahme steuerpolitischer 

Maßnahmen, die für die Gebietskörperschaften mit einem Ausfall an 

Steuern, an deren Ertrag sie beteiligt sind, verknüpft sein 

können, Verhandlungen zu führen. Das gleiche gilt für Mehrbe­

lastungen, die als Folge von Maßnahmen des Bundes am Zweckaufwand 

der Gebietskörperschaften zu erwarten sind. 

(2) Zur Teilnahme an diesen Verhandlungen sind f'Ur die Ge­

meinden deren Interessenvertretungen, das sind der Öster­

reichische St'adtebund und der Österreichische Gemeindebund , be­

recht igt. 
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Arti kel I I 

Abg abenwe sen 

(§§ 5 bis 11 des F-VG 1948) 

A. Ausschließliche Bundesabgaben 

§ 6. Ausschließliche Bundesabgaben sind 

1. die Körperschaftsteuer , die Abgabe von Zuwendungen, die Ver­

m"ögensteuer, der Beitrag nach dem Wohnhaus-Wiederaufbaugesetz, 

der Wohnbauförderungsbeitrag, der Beitrag von land- und forst­

wirtschaftlichen Betrieben und der Dienstgeberbeitrag zum Aus­

gleichsfonds für Familienbeihilfen, die Abgabe von land- und 

forstwirtschaftlichen Betrieben, das Erbschaftssteuer­

"äquivalent, die Sonderabgi'lbe von Kreditunternehmungen~ 

2. die Tabaksteuer , die Bundesmineral"ölsteuer, die Schaumwein­

steuer und die Abgabe auf St"ärkeerzeugnisse, der Absatz­

förderungsbeitrag auf Milch~ 

3. die Stempel- und Rechtsgebühren mit Ausnahme der Gebühren von 

Wetten anläßlich sportlicher Veranstaltungen im Gebiete nur 

eines Bundeslandes (einer Gemeinde), die Konsulargebühren, die 

Punzierungsgebühren, die Gerichts- und Justizverwaltungsge­

b'Uhren sowie alle sonstigen Gebühren und geb"Uhrenartigen Ein­

nahmen der einzelnen Zweige der unmittelbaren Bundesver­

waltung , die Kapitalverkehrssteuern , die Versicherungssteuer , 

der Str aß enver ke hr sbei tr ag, der Auß enhand el s förd er ung sbei tr ag, 

die Sonderabgabe von Erdöl~ 

4. die Ein- und Ausfuhrzölle samt den zollgesetzlich vorgesehenen 

Ersatzforderungen und den im Zollverfahren auflaufenden 

Kosten, die neben den Zöllen erhobenen Monopolabgaben sowie 

die mit den Zöllen erhobenen inneren Steuern, Steuerausgleiche 

und Lizenzgebühren, soweit sie nicht nach § 7 gemeinschaft­

liche Bundesabgaben sind, die Ausfuhrabgaben , die Monopolab­

gaben mit Ausnahme der Spielbankabgabe, der Abschöpfungsbetrag 

nach dem Zuckergesetz , der Abschöpfungsbetrag und die Aus­

gleichsabgabe nach dem St'ärkegesetz, die Ausgleichsabgabe nach 

dem Ausgleichsabgabegesetz , die Abgabe nach dem Antidumping­

gesetz und die Abgabe nach dem Anti-Marktstörungsgesetz~ 
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5. Vom Aufkommen an 

a) Körperschaftste~er sind 2,29 v.H. für Zwecke des Familien­

lastenausgleiches sowie 2,29 v.H. für Zwecke des Kata­

strophenfonds und 1,082 v.H. f"ilr Zwecke des Umwelt- und 

Wa s ser wirt sc ha ft s fo nds und 

b) Wohnbauf~rderungsbeitrag sind 9,45 v.H. für Zwecke des Um­

welt- und Wasserwirtschaftsfonds 

zu ver wend en . 

B. Zwischen Bund und Ländern (Gemeinden) geteilte Abgaben 

§ 7. (1) Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind die Einkommen­

steuer (veranlagte Ei.nkommensteuer, Lohnsteuer, Kapitalertrag­

steuer I (§ 93 Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) und Kapitalertrag­

steuer II (§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988», die Umsatz­

steuer, die Biersteuer, die Abgabe von alkoholischen Getr~nken, 

die Mineral~lsteuer, die Erbschafts- und Schenkungssteuer, die 

Grunderwerbsteuer, die Bodenwertabgabe , die Kraftfahrzeugsteuer, 

die Spielbankabgabe, der Kunstf~rderungsbeitrag, der Kultur­

groschen und die Energieverbrauchsabgabe. Die Teilung der beiden 

zuletzt genannten Abgaben zwischen dem Bund und den Ländern (Wien 

als Land) und die Auf teilung der Ertragsanteile der L~nder 

bleiben der bundesgesetzlichen Regelung vorbehalten. 

(2) Der Teilung unterliegt der Reinertrag der Abgaben, der sich 

nach Abzug der Rückvergütungen und der f'ur eine Mitwirkung bei 

der Abgabeneinhebung allenfalls gebührenden Vergütungen ergibt. 

Nebenanspr'uche im Sinne der Bundesabgabenordnung , BGBl .Nr. 194/ 

1961, unterliegen nicht der Teilung. 

Vor der Teilung sind abzuziehen 

1. bei der Einkommensteuer nach Abzug des im § 39 Abs. 5 lit.a 

des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967, BGB1. Nr. 376, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1.Nr. 132/1987, ge­

nannten Betrages, der dem Ausgleichsfonds für Familienbei­

hilfen zuzuweisen ist, 

a) ein Anteil in der Höhe von 2,29 v.H. des Aufkommens f'Ur 

Zwecke des Familienlastenausgleiches, 
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bl ein Anteil in der Höhe von 2,29 v.H. des Aufkommens f~r 

Zwecke des Kl',tastrophenfonds, 

cl ein Anteil in der Höhe von 1,082 v.H. des Aufkommens f~r 

Zwecke des Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds ; 

2. bei der Umsatzsteuer 

al ein Anteil in der Höhe von 0,459 v.H. des Aufkommens, 

der f~r den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds zu 

verwenden ist, 

bl ein Anteil in der Höhe von 0,762 v.H. des Aufkommens, 

der für den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds zu 

verwenden ist. 

Bei der Kapitalertragsteuer 11 sind keine Anteile f'ür die unter 

Z angeführten Fonds abzuziehen. 

(3) Die f'ür den Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds bestimmten 

Anteile gem'aß § 6 Z 5 lit.a und b sowie gemäß § 7 Abs. 2 Z 

1 lit.c sind vierteljährlich in dem Monat, der dem Quar­

talsende folgt, zu 'überweisen. 

(4) An den Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfonds und an den 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfonds sind auf die gem'aß § 7 Abs. 2 

Z. 2 lit. a und b zu leistenden Zahlungen monatliche Vorsch~sse 

zu leisten, deren Höhe sich nach den Bestimmungen 'über die 

Berechnung der Vorsch'üsse auf die Ertragsanteile der Gemeinden an 

der Umsatzsteuer zu richten hat. Diese Vorschüsse sind zu den 

gesetzlichen Terminen der VorschuBleistungen auf die 

Ertragsanteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben zu überweisen. Die Zwischenabrechnung und die 

endgültige Abrechnung hat im Rahmen der Abrechnung der 

Vorsch'üsse auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen 

Bundesabgaben im Sinne des § 11 Abs. zu erfolgen. Übergenüsse 

oder Guthaben der Fonds sind hiebei auszugleichen. 

(5) Die Kosten der Einhebung der gemeinschaftlichen Bundesab­

gaben tr'agt der Bund. 
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§ 8. (1) Die Ertr'age der im § 7 Abs. 1 angeführten gemein­

schaftlichen Bundesabgaben mit Ausnahme des Kulturgroschens, der 

Energieverbrauchsabgabe und der Spielbankabgabe werden zwischen 

dem Bund, den Ländern (Wien al s Land) und den Gemeinden (Wien al s 

Geme i nd e) in fo 1ge nd em Hund ert sa t zv er h'al tni s ge te il t : 

Veranlagte Einkommensteuer •••• 

Lohnsteuer •....•..•....•••... 

Ka pi tal er tr ag ste uer I •••••••• 

Kapitalertragsteuer 11 ••.•••• 

Umsatzsteuer ••.•.•••••••••••• 

Bier ste uer 

Abgabe von al koholi sehen 

Getr·anken ................... . 

Miner al öl ste uer 

Erb scha ft s ... und Schenkung s-

steuer 

Grunderwerbsteuer •••••••••••• 

Bodenwertabgabe •••••••••••••• 

Kra ft fa hr ze ug ste uer •••••••••• 

Kunst förderung sbeitrag 

Bund 

48,582 

63 , 1 67 

19,891 

47,000 

69,412 

17,000 

40,000 

88,559 

70,000 

4,000 

4, 000 

50,000 

70,000 

Länder 

27,385 

20, 64 9 

1 3, 3 52 

30,000 

18,793 

57,000 

30,000 

8, 638 

30,000 

50,000 

30,000 

Gemeinden 

24, 033 

1 6, 184 

66, 757 

23,000 

11,795 

26,000 

30,000 

2, 803 

96,000 

96, 000 

(2) Die Teile der Ertr'age der gemeinschaftlichen Bundesabgaben, 

die gemäß Abs. 1 auf die Länder und Gemeinden entfallen, werden 

auf die L'ander und l"anderweise auf die Gemeinden nach den folgen­

den Schlüsseln aufgeteilt: 

1. bei der veranlagten Einkommensteuer auf die Länder 26,702 

Hundertteile nach dem örtlichen Aufkommen und 0,683 Hundert­

teile nach den länderweisen Anteilen der Gemeinden an den ge­

meinschaftlichen Bundesabgaben" ohne Spielbankabgabe ; auf die 

Gemeinden zu drei Fünfteln nach dem l'änderweisen Aufkommen an 

dieser Steuer und zu zwei F'ünfteln nach dem länderweisen Auf­

kommen an Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Ge­

werbekapi tal); 
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2. bei der Lohnsteuer auf die L'ander 20,229 Hundertteile nach der 

Volkszahl und 0,420 Hundertteile nach den l'anderweisen An­

teilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

ohne Spielbankabgabe; auf die Gemeinden nach dem abgestuften 

Bev'öl ker ung s sc hl üs s e l; 

3. bei der Kapitalertragsteuer I auf die Länder und Gemeinden, 

bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer und bei der Kraft­

fahrzeugsteuer auf die Länder und bei der Grunderwerb-

steuer und der Bodenwertabgabe auf die Gemeinden nach dem ört­

lichen Aufkommen; 

4. bei der Kapitalertragsteuer 11 auf die Länder 21 Hundertteile 

nach der Volkszahl und 9 nundertteile nach dem örtlichen 

Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer; auf die Gemeinden 

nach dem abgestuften Bev'ölkerungsschlüssel; 

5. bei der Umsatzsteuer auf die Länder 17,978 Hundertteile nach 

der Volkszahl, 0,545 Hundertteile zu einem Sechstel auf Wien 

als Land und zu fünf Sechsteln auf die Länder ohne Wien nach 

der Volkszahl , und 0,270 Hundertteile nach den länderweisen 

Anteilen der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 

ohne Spielbankabgabe; auf die Gemeinden 4,616 Hundertteile 

nach der Volkszahl, 5,897 Hundertteile nach dem abgestuften 

Bevöl ker ung s sc hl 'tis seI und 1,282 Hundertte il e n ac h dem 1 änd er­

weisen Aufkommen an Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und 

dem Gewerbekapital); 

6. bei der Biersteuer auf die Länder und Gemeinden nach dem 

länderweisen Verbrauch von Bier; 

7. bei der Abgabe von alkoholischen Getränken auf die Länder und 

Gemeinden nach der Volks zahl; 

8. bei der Mineralölsteuer auf die Länder und Gemeinden zu je 

einem Viertel nach der Volks zahl und der Gebietsfläche und zu 

je einem Sechstel a) nach dem länderweisen Aufkommen an Kraft-
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fahrzeugsteuer, b) nach dem l'änderweisen Aufkommen an Gewerbe­

steuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) und 

schließlich c) unter Zugrundelegung folgender Straßenkilometer 

des befestigten und unbefestigten Straßennetzes - ohne Bundes­

straßen und ohne Geh- und Wanderwege -, und zwar: Burgenland 

3 436, Kärnten 5 398, Niederösterreich 22 278, Oberösterreich 

14215, Salzburg 3051, Steiermark 11472, Tirol 5022, 

Vorarlberg 1 862 und Wien 2 068, sohin zusammen 68 802 km; 

9. beim Kunstförderungsbeitrag auf die L'änder nach der Volkszahl. 

(3) Die Volkszahl bestimmt sich nach dem vom Österreichischen 

Statistischen Zentralamt auf Grund der letzten Volkszählung 

festgestellten Ergebnis. Dieses Ergebnis wirkt mit dem Beginn 

des dem Stichtag der Volkszählung n'ächstfolgenden Kalender­

jahres. Der abgestufte Bevölkerungsschlüssel wird folgender­

maßen gebildet: 

Die ermittelte Volkszahl der Gemeinden wird bei Gemeinden mit 

höchsten s 

10 000 Einwohnern mit .............................. . 

bei Gemeinden mit 10 001 bis 20 000 Einwohnern mit 

bei Gemeinden mit 20 001 bis 50 000 Einwohnern und 

bei Städten mit eigenem Statut mit höchstens 

1/3, 

2/3, 

50 000 Einwohnern mit •.......................•.•.... 2 

und bei Gemeinden mit über 50 000 Einwohnern und 

der Stadt Wien mit 2 1/3 

vervielfacht. Für die Gemeinden, die auf Grund des Gebietsän­

derungsgesetzes, BGBl.Nr. 110/1954, an das Bundesland 

Niederösterreich r'ückgegliedert worden sind, ist in jedem Fall 

der f'Ur die Stadt Wien geltende Vervielfältiger anzuwenden. 

Die länderweise Zusammenzählung der so ermittelten Gemeinde­

zahlen ergibt die abgestuften Bevölkerungszahlen der Länder. 

(4) Zur Feststellung des länderweisen örtlichen Verbrauches 

von Bier haben die Inhaber von Herstellungsbetrieben (§ 9 des 

Biersteuergesetzes 1977, BGBl.Nr. 297) und die Inhaber 
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von Bearbeitungsbetrieben (S 12 des Biersteuergesetzes 1977) 

sowie Unternehmer, die Bier im portieren, die Biermengen , die 

zum Verbrauch im Inland abgesetzt werden, gesondert nach 

Ländern aufzuzeichnen. Aus den Aufzeichnungen müssen die Bier­

mengen und das Land, in das diese verbracht wurden, zu ersehen 

sein. Als abgesetzt gelten auch die in den Herstellungsbe­

trieben oder Bearbeitungsbetrieben verbrauchten Biermengen. 

(5) Die Biermengen gelten als in dem Land zum Verbrauch ab­

gesetzt, in das diese vom Inhaber des Herstellungsbetriebes 

oder des Bearbeitungsbetriebes, vom Importeur oder bei Ab­

holung aus dem Herstellungsbetrieb oder dem Bearbeitungsbe­

trieb vom gewerblichen Abnehmer verbracht werden. 

(6) Die Aufzeichnungen 3ind jeweils mit dem letzten Tag 

eines jeden Monates abzuschließen und die Abschlußzahlen 

monatlich in eine Nachweisung nach einem vom Bundesministerium 

f'Ur Finanzen zu bestimmenden Muster zu übertragen. Die Nach­

weisungen sind zweifach auszufertigen. Eine Ausfertigung ist 

sp~testens bis zum 25. des folgenden Monates an die Finanz­

landesdirektion f~r Wien, Nieder~sterreich und Burgenland vor­

zulegen. Die andere Ausfertigung ist mindestens drei Jahre 

auf zubewahren • 

(7) Die Inhaber von Herstellungsbetrieben und die Inhaber 

von Bearbeitungsbetrieben sowie Unternehmer, die Bier impor­

tieren, sind verpflichtet, den von der Abgabenbeh~rde hiezu 

beauftragten Organen Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen 

zu gew'ahren und jene Aus k'im f te zu erteilen, die erforderlich 

sind, um die gem'aß Abs. 4 und 6 zu f~hrenden Aufzeichnungen 

auf ihre Richtigkeit zu pr~fen. 

(8) Der Reinertrag der Spielbankabgabe ist auf den Bund, auf 

die L'and er (Wien als Land) und auf die Gerne inden (Wien als Ge­

meinde) auf zute il en. Die Auf te il ung auf die Länder und Ge­

meinden hat hiebei nach dem ~rtlichen Aufkommen zu erfolgen, 

wobei die Auf teilung des Gemeindeanteiles an der Spielbankab­

gabe ausschließlich auf jene Gemeinden zu beschr'anken ist, in 

denen eine Spielbank betrieben wird. Es erhalten der Bund 60 
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v.H., die L~nder 5 v.H. und die Gemeinden 35 v.H. bis zu 

einem j~hrlichen Aufkommen je Gemeinde von 10 Millionen 

Schilling; von dem darüberliegenden Aufkommen erhalten der 

Bund 70 v.H., die Länder 15 v.H.und die Gemeinden 15 v.H. 

Wenn die Summe der Ertragsanteile Wiens als Land und Ge­

meinde an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben 33 v.H. der 

entsprechenden Ertragsanteile der L~nder und Gemeinden ein­

schließlich Wien übersteigt, f~llt der Mehrbetrag je zur 

H'alfte den L~ndern außer Wien und den Gemeinden außer Wien 

zu. Ein Betrag zwischen 30,4 und 33 v.H. wird in jedem Fall 

zu einem Viertel auf die L~nder außer Wien und zu einem 

Viertel auf die Gemeinden außer Wien aufgeteilt. Die Auf­

teilung erfolgt auf die L~nder nach der Volks zahl , auf die 

Gemeinden nach dem abgestuften Bevölkerungsschl'üssel. 

§ 10. (1) Zum Zwecke der Ermittlung der Ertragsanteile der Ge­

meinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben mit Aus­

nahme der Spielbankabgabe werden zun~chst - nach Aus­

scheidung der auf Wien als Gemeinde entfallenden Quote -

die Ertragsanteile auf die Gemeinden l'anderweise unter Be­

achtung der im § 8 Abs. 2 angeführten Schlüssel rechnungs­

m~ßig aufgeteilt. Von den so l'anderweise errechneten Be­

tr~gen sind 13,5 v.H. auszuscheiden und den Ländern zu 

'überweisen; sie sind für die Gew~hrung von Bedarfszu­

zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverb~nde bestimmt 

(zweckgebundene Landesmittel) • 

(2) Die restlichen 86,5 v.H. sind als Gemeindeertragsan­

teile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben durch die 

Länder an die einzelnen Gemeinden nach folgendem Schlüssel 

aufzuteilen: Vorerst erhalten jene Gemeinden, deren Finanz­

kraft im Vorjahr den Finanzbedarf nicht erreicht hat, 30 

v. H. des Un ter sc hied sbe tr ages zwi sc hen Fin an zb ed arf und 

Finanzkraft. Die verbleibenden Ertragsanteile sind nach dem 

abgestuften Bevölkerungsschlüssel (§ 8 Ahs. 3 dritter Satz) 

auf alle Gemeinden des Landes zu verteilen. 
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(3) Der Finanzbedarf jeder Gemeinde wird ermittelt, indem 

die Landesdurchschnittskopfquote der Finanzkraft des Vor­

jahres mit der abgestuften Bevölkerungszahl der Gemeinde (§ 

8 Abs. 3 dritter Satz) vervielfacht wird. Die Landesdurch­

schnittskopfquote ergibt sich aus der Finanzkraft (Abs. 4) 

aller Gemeinden des Landes, geteilt durch die Volkszahl des 

Landes (§ 8 Abs. 3 erster Satz). 

(4) Die Finanzkraft wird ermittelt durch Heranziehung 

1. der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen 

Betrieben unter Zugrundelegung der Meßbetr'age des Vor­

jahres (Abs. 3) und eines Hebesatzes von 300 v.H. ~ 

2. der Gr und ste uer von den Gr und st üc ken un ter Zugr und e­

leg ung der Meß betr'ag e d es Vor jahr es (Ab s. 3) und eine s 

Hebesatzes von 300 v. H. ~ 

3. von 83 v.H. der tats'achlichen Ertr'age der Gewerbesteuer 

(nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital) in den 

Monaten Jänner bis September des Vorjahres und Oktober 

bis Dezember des zweitvorangegangenen Jahres. 

§ 11. (1) Den Ländern und Gemeinden geb'Uhren monatliche Vor­

schüsse auf die ihnen nach den vorstehenden Bestimmungen 

zustehenden Ertragsanteile. Diese Vorsch'tisse sind nach dem 

Ertrag der gemeinschaftlichen Bundesabgaben im zweitvoran­

gegangenen Monat zu bemessen. Abweichungen sind nur bei den 

Vorschüssen für die Monate Jänner und Feber zur Verhinde­

rung von Übergenüssen oder Guthaben zulässig. Die endgül-

t ige Abr ec hn ung hat auf Gr und des Rec hn ung s ab sc hl us se s de s 

Bundes zu erfolgen~ doch muß, sobald die vorläufigen Er­

gebnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres der Bundesfinanz­

verwaltung vorliegen, spätestens aber bis Ende März, eine 

Zwischenabrechnung durchgeführt werden und müssen hiebei -

vorbehaltlich der endgültigen Abrechnung - den L'ändern und 

Gemeinden allfällige Restguthaben flüssiggemacht sowie all­

fällige tlbergenüsse im Wege der Einbehaltung ~on den Er­

tragsanteilevorschüssen hereingebracht werden. Diese 

Zwischenabrechnung hat sich auch auf den Kopfquotenaus-
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gleich (§ 20 Abs. 1) zu erstrecken, wobei die Überweisung 

der aus dieser Rechtseinrichtung sich ergebenden Betr'age an 

die in Betracht kommenden L'ander am 20. Juni zu erfolgen 

ha t. 

(2) Die den Ländern und der Gesamtheit der Gemeinden 

jedes Landes gebührenden Vorsch'usse auf die Ertragsanteile 

m'ussen den Ländern sp'atestens zum 20. des Monates, f'ur den 

sie gebühren, überwiesen werden. Die L'ander ihrerseits 

haben die den Gemeinden gebührenden Anteile gemäß § 10 

Abs. 2 bis 4 nach Abzug der Landesumlage an diese Gebiets­

k~rperschaften bis sp~testens zum 10. jenes Monates zu 

'uberweisen, der dem Monat nachfolgt, in dem sie selbst die 

Anteile seitens des Bundes empfangen haben. 

§ 12. Zuschlagsabgaben sind die Gebühren von Totalisateur- und 

Buchmacherwetten • Das Ausmaß der Zuschl~ge zu den Gebühren 

von Totalisateur- und Buchmacherwetten darf 90 v.H. zur 

Totalisateur- und Buchmachereinsatzgebühr und 30 v.H. zur 

Totalisateur- und Buchmachergewinstgebühr nicht 'uber­

steigen. 

§ 13. (1) Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand sind die 

Bundesgewerbesteuer und die Gewerbesteuer. 

(2) Von demselben Besteuerungsgegenstand Gewerbebetrieb 

im Sinne des Gewerbesteuergesetzes 1953, BGB1. Nr. 2/1954, 

erheben der Bund (Bundesgewerbesteuer) und die Gemeinden 

(Gewerbesteuer) gleichartige Abgaben. Die Abgabe des Bundes 

betr~gt f'Ur das Jahr 1985 136 v.H. und ab 1986 128 v.H. des 

einheitlichen Steuermeßbetrages und wird zugleich mit der 

Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital 

berechnet, festgesetzt, eingehoben und zwangsweise 

eingebracht. Unabh'angig vom Gewerbeertrag und vom 

Gewerbekapital k~nnen die Gemeinden auch die Lohnsumme als 

Besteuerungsgrundlage f'ur die Gewerbesteuer w·ahlen. 

(3) Die Regelung der Erhebung und der Verwaltung der im 

Abs. 1 genannten Abgaben er folgt durch die Bundesgesetz-
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gebung mit der Maßgabe, daß die Regelung der Erhebung und 

der Ver wal t ung der Lo hn summen ste uer der Land esg ese t zg eb ung 

insoweit 'überlassen wird, als nicht bundesgesetzliehe Vor­

schriften entgegenstehen. 

(4) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Beschluß der 

Gemeindevertretung 

1. den Hebesatz der Lohnsummensteuer mit einem Höchstsatz 

von 000 v.H. festzusetzen, 

2. die Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag und dem Ge­

werbekapital) von den stehenden Gewerbebetrieben für das 

Jahr 1985 mit einem Hebesatz von 164 v.H. und ab 1986 

mit einem Hebesatz von 172 v. H. des einheitlichen 

Steuermeß betrages auszuschreiben. 

(5) Für die Erhebung und Verwaltung der Lohnsummensteuer 

sind die Gemeinden zust'ändig, soweit nicht bundes- oder 

landesgesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(6) Die Festsetzung des Hebesatzes f'Ur die Lohnsummen­

steuer durch die Gemeinden kann innerhalb des Kalender­

jahres nur einmal, und zwar bis spätestens 30. Juni, ge­

'andert werden. Diese Neufestsetzung des Hebesatzes für die 

Lohnsummensteuer gilt erstmals f'ür die Lohnsumme, die nach 

der Hebesatz'anderung gezahlt wird. 

(7) Der Ertrag der Gewerbesteuer (nach dem Gewerbeertrag 

und dem Gewerbekapital) wird nach dem tats'achl ichen ört­

lichen Aufkommen unter Berücksichtigung der Zerlegungsan­

teile aufgeteilt. Die Überweisung des Ertrages der Gewerbe­

steuer erfolgt monatlich im nachhinein in der Höhe des Er­

folges des abgelaufenen Kalendermonates. Die Behörden der 

Bundesfinanzverwaltung sind verpflichtet, den Gemeinden auf 

Verlangen alle Aufschlüsse 'über die Bemessung und Einhebung 

dieser Abgabe und deren voraussichtlichen Ertrag zu er­

teilen oder durch die Finanz'ämter erteilen zu lassen. 

(8) Nebenanspr'üche zur Gewerbesteuer (nach dem Gewerbe­

ertrag urtd dem Gewerbekapital) und zur Bundesgewerbesteuer 

im Sinne der Bundesabgabenordnung, BGBI.Nr. 194/1961, 

fallen dem Bund zu, der auch die Kosten der ihm auf dem Ge-
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biete der Gewerbesteuer obliegenden verwaltungsaufgaben zu 

tr ag en ha t . 

c. Ausschließ liche Landes- (Gemeinde- )Abgaben 

§ 14. (1) AUSschließliche Landes- (Gemeinde- )Abgaben sind insbe­

sonder e: 

1. die Grundsteuer 1 

2. die Feuerschutzsteuer 1 

3. Fremdenverkehrsabgaben 1 

4. Jagd- und Fischereiabgaben (Abgaben auf Besitz und 

Pachtung von Jagd- und Fischereirechten) sowie Jagd- und 

F i sc her eikar ten abg ab en 1 

5. Mautabgaben f·ür die Benützung von Höhenstra8en von be-

sonderer Bedeutung, die nicht vorwiegend der Verbindung 

von ganzjährig bewohnten Siedlungen mit dem übrigen Ver­

kehrsnetz, sondern unter Überwindung gröBerer Höhen­

unterschiede der zugänglichmachung von Naturschönheiten 

dienen1 
6. Abgaben von Anzeigen in Zeitungen oder sonstigen Druck-

werken; 
7. Abgaben vom Verbrauch von Speiseeis und von Getr·änken 

mit Ausnahme von Milch1 

8. Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweck-

widmung des Ertrages1 

9. Lustbarkeitsabgaben mit Zweckwidmung des Ertrages (ins-

besondere Abgaben für die Errichtung und den Betrieb von 

Rundfunk- und Fernsehrundfunkempfangsanlagen (z.B. Fern­

seh sc h i11 ing), Kr ieg sop fer abg aben, Sport förd er ung sab­

gaben (z.B. Kultur- und sportst~ttenschilling»1 

1 o. Abg aben f ·ür das Hal ten von Tieren i 

11. Abgaben von freiwilligen Feilbietungeni. 

12. Abgaben von Ankündigungen i 

13. Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den 

Gemeinden und des dar·über befindlichen Luftraumes i 
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14. Interessentenbeitr'age von Grundst'uckseigent'Umern und An­

rainern; 

15. Geb'uhren f'ur die Ben'utzung von Gemeindeeinrichtungen und 

-anlagen; 

16. die Landes- und Gemeindeverwaltungsabgaben. 

(2) Die im Abs. 1 unter Z. 1,7,8,10 bis 13 und 15 ange­

f'Uhrten Abgaben sowie die unter Z. 16 angef'Uhrten Ge­

meindeverwaltungsabgaben sind ausschließliche Gemeinde­

abgab en . 

(3) Ist eine ausschließliche Landes-(Gemeinde-)Abgabe vom 

Entgelt zu bemessen, so gehört die Umsatzsteuer nicht 

zur Bemessungsgrundlage. 

D. Gemeindeabgaben auf Grund freien Beschlußrechtes 

§ 15. (1) Die Gemeinden werden ermächtigt, durch Beschluß der Ge­

meindevertretung die Hebesätze der Grundsteuer festzu­

setzen. Hiebei dürfen folgende Höchstausmaße nicht über­

schritten werden: 

bei der Grundsteuer von den land- und forstwirt­

schaftlichen Betrieben der Hebesatz von •••• 500 v.H., 

bei der Grundsteuer von den Grundst'ucken 

der Hebesatz von ••••••••••.••••••••••••.••• 420 v.H. 

(2) Die Festsetzung der Hebes~tze durch die Gemeinden 

kann innerhalb des Kalenderjahres nur einmal, und zwar bis 

sp'ätestens 30. Juni, ge'ändert werden. Die Änderung der 

Hebesätze f~r die Grundsteuer wirkt auf den Beginn des 

Haushaltsj ahres zur'uck. 

(3) Die Gemeinden werden ferner ermächtigt, durch Be­

schluß der Gemeindevertretung folgende Abgaben vorbehalt­

lich weitergehender Ermächtigung durch die Landesgesetz­

gebung auszuschreiben: 

1. Lustbarkeitsabgaben (Vergn'ugungssteuern) gemäß § 14 

Abs. 1 Z 8, die in Hundertteilen des Eintrittsgeldes 

erhoben werden, allgemein bis zum Ausmaß von 25 v.H., 

158/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 19 von 42

www.parlament.gv.at



- 19 -

bei Filmvorf'ührungen bis zum Ausmaß ',/on 10 v,:-r, je5 

Eintrittsgeldes mit Ausschluß der Abgabe, Ausgenommen 

si!1d L'-l5tbarkeitsabgaben f'Ur Veranstaltungen ',/on 

Theatern, die aus Mitteln des Bundes, eines Landes oder 

einer Gemeinde regelm'aßige Zusch'üsse erhalten; 

2, die gemäß § 14 Abs. 1 Z 7 bezeichneten Abgaben vom Ver­

brauch von Speiseeis und von Getr'anken mit Ausnahme von 

Milch begrenzt mit 10 v.H. des EntgeltesJ 

3. ohne R'ücksicht auf ihre Höhe Abgaben für das Halten von 

Tieren, die nicht in Aus'übung eines Berufes oder Erwer­

bes gehal ten werden, und für das Halten von Hunden, die 

nicht als Wachhunde oder Blindenführerhunde gehalten 

werden; 

4. die gemäß § 14 Abs. 1 Z 11 und Z 12 bezeichneten Ab­

gaben von freiwilligen Feilbietunien und von Ankündi­

gungen; 

5. Gebühren f'ur die Ben'ützuni von Gemeindeeinrichtunien und 

-anlagen, die für Zwecke der öffentlichen Verwaltunq 

betrieben werden, mit Ausnahme von Wei- und 

Br üc ke nma u ten • 

(4) Zum En tgel t im Sinne des Aba. 3 Z 2 gehören nicht 

die Umsatzsteuer, die Abgabe vo'n alkoholischen Getränken 

und das ßedienungsield. 

(5) Die Gemeinden werden ermächtigt, Besehl üsse der 

Gemeindevertretunq im Sinne dieses Gesetzes mit 

Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft zu setzen. 

S 16. (1) Die Regeluni der Erhebung und Verwaltunq der Grund­

steuer (§ 14 Abs. 1 Z 1) und der Feuerschutzsteuer (S 14 

Abs. Z 2) erfolgt durch die Bundesgesetzgebung mit der 

Maßgabe, daß hinsichtlich der Grundsteuer bis zum Inkraft­

treten einer landesgesetzlichen Regelung auf Grund eines 

Grundsatzgesetzes des Bundes (Artikel 12 und lS B-VG) die 

Reg e1 ung 

1. der zeitlichen Befreiuni f'Ur wiederhergestellte Wohn­

h'auser (§ 21 des wohnhaus-Wiederaufbauqesetzes, 

BGB 1 • Nr. 1 30/1 948 ) , 
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2. der zeitlichen Befreiung f'ur Neu-, 2'..1-, Auf-, fj;n- und 

Sinbauten (Bundesgesetz vom 11. Juli 1951, 8GB1.Nr. 

157), ..lnd 

3. der Erhebung und der Verwaltung 

der Landesgesetzgebung insoweit 'überlassen wird, als nicht 

bundesgesetzliche Vorschriften entgeqenstehen. Die Fest­

stellung der Dauer und des AusmaSes der zeitlichen Grund­

steuerbefreiungen im Sinne der beiden vorstehend genannten 

Bundesgesetze obliegt den Gemeinden. Die Bestimmungen der 

§§ 186 Abs. 1 und 194 Abs. 3 der Bundesabgabenordnung, 

BGBl.Nr. 194/1961, stehen dieser Sonderregelunq nicht 

entgegen. Für die BerE'chnung und Festsetzunq des Jahresbe­

trages der Grundsteuer sowie f'ur die Einhebunq und zwanqs­

weise Einbringunq sind die Gemeinden zust'ändlq. 

(2) Der Ertrag der Feuerschutzsteuer wird im Verhlltnis des 

Bruttopr'amienaufkommens f'ur die in den einzelnen Ländern 

gegen Feuer- und Feuerfolgesch'äden versicherten be­

weglichen und unbeweqlichen Objekte auf die empfanqsbe-

r ec h t ig ten Kör per sc ha ften au fge te il t. Alle inl'andi sc hen so­

wie die zum Gesch~ftsbetrieb im Inland zuqelassenen Feuer­

versicherungsgesellschaften und -vereine aller Art haben 

die f'ur die Auf teilung der Feuerschutzsteuer erforderlichen 

Nachweisunqen 'über das Bruttopr'amienaufkommen für die in 

den einzelnen Ländern gegen unmittelbare und mittelbare 

Feuer- und Feuerfolqesch'aden versicherten beweqliehen und 

unbeweqlichen Objekte jeweils bis 31. Auqust f'Ur das voran­

geqanqene Kalenderjahr dem Bundesministerium für Pinanzen 

vorzulegen. 

(3) Die Überweisunq des Ertraqes der Feuersehutzsteuer 

erfolgt bis 31. M'arz, 30. Juni, 30. September und 31. 

Dezember jedes Jahres (n der Höhe des Erfolqes des voranqe­

ganqenen Kalendervierteljahres. S 7 Abs. 2 gilt sinnqem'äl. 

Die Behörden der Bundesfinanzverwaltunq sind verpflichtet, 

den L'andern auf Verlanqen alle Aufsehl·usa. 'über die Be­

messung und Einhebunq dieser Abqabe und deren voraussicht-
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lichen Ertrag zu erteilen oder durch die Finanz'ämter er­

teilen zu l~ssen. 

§ 17. Die im § 1), § 1 5 Ab s. 1 und 3 und im § 16 Ab s. 1 ger eg el­

ten Aufgaben der Gemeinde sind mit Ausnahme der zwangs­

weisen Einbringung der Grundsteuer solche des eigenen 

Wirkungsbereiches. 

§ 18. (1) Werden aus Anlaß der Einf'ü.hrung des StraBenverkehrsbei­

trages, BGBl.Nr. 302/1979, f'ur österreichische Unternehmer 

auftretende und damit in urs'achlichem Zusammenhang stehende 

Belastungen in Form der Gewährung einer Nachsicht von im 

Art. II dieses Bundesgesetzes genannten Ab'1aben ber'uck­

sichtigt, so hat die Verrechnun'1 der nach'1esehenen Betr'a'1e 

gemäß Abs. 2 zu erfol'1en. 

(2) Mit dem Inkrafttreten des Bundes'1esetzea über den 

Straßenverkehrsbeitra'1 ist bei der einzelnen Abqabe so zu 

verfahren, daS die nach'1esehenen Betr'8.'1e den am Brtra'1 be­

teiligten Gebietskörperschaften entsprechend ihrem Be­

teiligungsverh'ältnis so zuzurechnen sind, daS die ihnen zu­

stehenden Ertr'age verrechnu~gsm'asig ungekürzt bleiben und 

die Bedeckung der nachgesehenen Betr'age ausschließlich zu 

Lasten des StraBenverkehrsbeitrages zu erfol'1en hat. 

()) Die Behörden der Bundesfinanzverwaltun'1 sind ver­

pflichtet, über die in den Abs. 1 und 2 genannten Vorgänge 

entsprechende Aufzeichnun'1en zu f'ühren und, soweit es sich 

nicht um ausschlieBliche Bundesab'1aben handelt, den Ländern 

und Gemeinden auf Verlan'1en über diese Verrechnun'1 Auskunft. 

zu er te i 1 en • 

§ 19. Wer es vors~tzlich unterläat, die zur Feststellunq des 

l'anderweisen örtlichen Verbrauches von Bier im S 8 Abs. 4 

und 6 sowie die f'ür die Aufteilunq der Feuerschutzst.euer im 

§ 16 Abs. 2 vorgesehenen Aufzeichnungen oder Nachweisun'1en 

richtig zu führen oder rechtzeiti'1 vorzule'1en, ferner, wer 

vorsätzlich die im S 8 Abs. 7 vorgesehene Einsichtnahme der 
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Abgabenbehörde in die Gesch'aftsaufzeichnungen erschwert 

oder verhindert: bzw. der Pflicht zur Erteilung von Aus­

k'unften nicht nachkommt, macht sich einer Finanzordnungs­

widrigkeit schuldig und ist nach § 51 Abs. 2 des Finanz­

strafgesetzes, BGBl.Nr. 129/1958, zu bestrafen. 

Artikel III 

Finanzzuweisungen und Zuschüsse 

(§§ 12 und 13 F-VG 1948) 

Fin an z zuweis ungen 

§ 20. (1) Wenn die Summe d(!r Ertragsanteile eines Landes an den 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben für ein Jahr, auf den Kopf 

der Bevölkerung berechnet (Landeskopfquote) , hinter dem Be­

trag zurückbleibt, der sich als Durchschnittskopfquote f\1r 

die Gesamtheit der Länder mit Wien als Land ergibt, so 

werden die Ertragsanteile des betreffenden Landes aus 

Bundesmitteln auf den der Durchschnittskopfquote ent­

sprechenden Betrag ergänzt. Dieser Ergänzungsbetrag gebührt 

im nachfolgenden Haushaltsjahr (Kalenderjahr). 

(2) Der Bund gew'ahrt jenen Gemeinden, die Theater oder 

Orchester f'Ur eigene Rechnung allein oder mit anderen Ge­

bietsk'orperschaften f'uhren oder die zur Deckung von Ab­

g'ä.ngen solcher Unternehmungen ganz oder zum Teil vertrag­

lich verpflichtet sind, Finanzzuweisungen nach Malgabe 

ihrer Belastung im GesamtausmaS von 18 Millionen Schilling 

jährlich. Antr'age auf Gewährung einer Finanzzuweisung sind 

von den Gemeinden bis spätestens 1. September eines jeden 

Jahres dem Bundesministerium für Finanzen zu 'übermitteln. 

(3) Der Bund gewährt jenen Gemeinden, auf deren Gebiet 

sich Betriebsst'atten im Sinne des S 30 Abs. 1 der Bundesab­

gabenordnung, BGB1.Nr. 194/1961, der Österreichischen 

Bundesbahnen befinden, Finanzzuweisungen im Gesamtbetrag 

von 100 Millionen Schilling jährlich. Der auf die einzelne 

Gemeinde - wobei Gemeinden, deren jährlicher Anteil 68000 S 

nicht erreicht, wegen Gerlngf'uqigkeit auSer Betracht zu 
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bleiben haben .. entfallende Betrag richtet sich unter 3e­

dachtnahme auf den obigen Gesamtbetrag nach der Anzahl der 

in gol::hen 3etriebsstätten besch'aftigten Bediensteten. Die 

geb'uhrenden Betr'age sind sp'atestens am 20. Juni des be­

treffenden Haushaltsjahres an die anspruchsberechtigten Ge­

meinden zu ·überweisen. Die Gemeinden, die nach den vor­

stehenden Bestimmungen eine Finanzzuweisung beanspruchen, 

haben ihren Anspruch innerhalb einer Ausschluß frist von 

drei Monaten, gerechnet vom Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieses Bundesgesetzes durch Vorlage eines schriftlichen An­

trages, in dem das Bestehen einer solchen Betriebsstätte 

und die Anzahl der daselbst beschäftigten Bediensteten von 

der hiefür zuständigen Dienststelle der Österreichischen 

Bundesbahnen bescheinigt ist, beim Bundesministerium f·ür 

Finanzen zu stellen. Maßgebend sind die Verh·ältnisse am 1. 

Jänner 1989. Die Neuschaffung bzw. AUflassunq von Betriebs­

stätten der vorgenannten Art ist von deaa auf diesen 

Tatbestand folgenden Jahresbeginn an f·Ur die Berechnung der 

Finanzzuweisungen zu berücksichtigen. Im Falle der 

Neuschaffung von Betriebsstätten ist der Berechnung der 

Beschäftigtenstand des ersten Betriebsjahres zugrunde zu 

1 eg en • 

(4) Der Bund gewährt den Städten mit eigenem Statut 

Krems an der Donau und Waidhofen an der Ybbs den Ersatz 

jener Kosten, die diesen Gemeinden nachweislich dadurch 

entstehen, daß sie f'ür den Bund Aufgaben erf'üllen, die in 

anderen St'ädten mit eigenem Statut von Bundespolizeibe­

hörden erf'tillt werden. Die Pauschalierung des Kostener­

satzes ist zulässig, darf jedoch nicht höher sein als jener 

Aufwand, der dem Bund entstehen würde, wenn er in diesen 

Gemeinden Bundespolizeibehörden eingerichtet hätte. 

§ 21. (1) Der Bund gewährt Gemeinden (Wien als Gemeinde) einen 

Betrag in der Höhe von 1,4 v.H. der ungekürzten Ertragsan­

teile der Gemeinden (Wien als Gemeinde). Dieser Betrag ist 

l'anderweise nach der Volks zahl aufzuteilen und von den 
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L'andern nach ~:\ßgabe der folgenden Bestimmungen den Ge­

meinden als Finanzzuweisung zur Bew'ältigung der ihnen ob­

lieg end en Au fg aben zu 'üb er wei sen. Die Üb er weis ung de s 

Bundes an die Länder hat bis sp'ätestens 15. Juli eines 

jeden Jahres zu erfolgen. 

(2) Auf die Finanz~uweisung haben jene Gemeinden <ohne 

Wien) Anspruch, die eine solche Finanzzuweisung zur Auf­

rechterhaltung oder Wiederherstellung des Gleichgewichtes 

im Haushalt benötigen. Diese Voraussetzung ist dann ge­

geben, wenn 

1. eine Gemeinde jeweils die im Abs. 4 angef'Uhrten 

Gemeindeabgaben (l;!inschließlich der Gewerbesteuer) im 

höchstmöglichen AusmaB erhebt, und dessen ungeachtet 

2. eine Geme inde inner halb der Gröa enJela sse mit einer er­

mittelten Volkszahl (S 8 Abs. 3) bis höchstens 2.500 

Einwohner, von 2.501 bis 10.000 Einwohn .. , von tO.OOt 

bis 20.000 Einwohner, von 20.001 bis 50.000 Binwohner 

und über 5 O. 000 Einwohner eine PinanzJeraft aufweist, die 

auf den 1(0 pf der Bevöl kerung der Gemeinde berechnet (Ge­

meindekopfquote) mit mehr als 10 v. H. unter der Pinanz­

kraft der Bundesdurchschn'ittskopfquote (Abs. 4) aller 

Gemeinden ausgenommen Wien derselben Größenklasse liegt. 

(3) Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Höhe der 

bereitzustellenden Bundesmittel sind die Ertragsanteile der 

Gemeinden im Sinne dieses Bundesgesetzes, die sich aus den 

im jeweiligen Bundesfinanzgesetz enthaltenen gemeinschaft­

lichen Bundesabgaben ohne Spielbankabgabe ergeben. 

(4) Die Finanzkraft einer Gemeinde wird ermittelt aus der 

Summe der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Lohnsummensteuer , Ge­

tr'änkesteuer und der den Gemeinden zugekommenen Ertragsan­

teile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spiel­

ban kabg abe • 

(5) Die Summe der Finanzkraft (Abs. 4) der Gemeinden der 

im Abs. 2 Z 2 genannten GröSenklassen für ein Jahr auf den 

• 
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Kopf der Bevöl:terung der Gemeinden in dieser GrÖ3enklasse 

berechnet, bildet die Bundesdurchschnittskopfquote einer 

Gr'o3enklasse. 

(6) Der Bund hat f'Ur die Gemeinden auf Grund der jeweils 

letzten vom Österreichischen Statistischen Zentralamt nach 

den Ergebnissen der vom Bundesministerium für Finanzen ver­

anlaßten Erhebung 'über die Gemeinclegebarung zur Veröffent-

1 ichung vorgesehenen Beitr'age zur Österreichischen Stati­

sti k die Höhe der negat iven Ab we ich ungen von der Bunde s­

durchschnittskopfquote (Abs. 5) gesondert nach Grö8en­

klassen zu ermitteln und den L'andern bis spätestens 30. 

April eines jeden Jahres mitzuteilen. Die Läncler haben die 

Finanzzuweisung nach Ha8gabe cler zur Verf'ügung stehenden 

Mittel den Gemeinclen des Landes bis spätestens 15. August 

eines jeden Jahres zu 'überweisen. Die Pinanzzuweisung duf 

je berechtigte Gemeinde nicht gröSer sein als der 

Differenzbetrag zwischen ihrer Pinanzkraft und 90 v.H. der 

mit der Volkszahl cler Gemeinde vervielfältigten Bundes­

durchschnittskopfquote cler betreffenden Gröaenklasse und 

darf außerdem den Betrag von 300 000 Sund 10 v.H. eines 

verbleibenden Differenzbetrages nicht übersteigen. Diffe­

renzen zwischen clen vorhandenen Mitteln und dem Bedarf sind 

von den L'ändern in der Weise auszugleichen, daS bei einem 

:.tehrbedarf die Finanzzuweisung jeder einzelnen Gemeinde im 

Verh'ältnis des Gesamtbedarfs zu den vorhandenen Mitteln zu 

k'Urzen ist. 

(7) Soweit nach Durchf'ührung des Verteilungsvorganges ge­

m'aS Abs. 6 den Ländern noch Finanzzuweisungsl'llittel zur Ver­

f'ügung stehen, sind diese in einem weiteren Verteilungsvor­

gang auf die Gemeinden so aUfzuteilen, daS deren Pinanz­

kraft (Abs. 4) möglichst auf den Landesdurchschnitt ange­

hoben wird. Heranzuziehen sind hiebei die letzten verf'üg­

baren Rechnungsunterlagen. Wird der Landesdurchschnitt er­

reicht, ist ein verbleibender Betrag auf die Gemeinden des 

Landes aufzuteilen. Für diese Verteilungsvorginge haben die 

L'ander Richtlinien zu erlassen und zu veröffentlichen. Über 
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die ~ittelvertPilung ist dem 8undesministerium E~r Finanzen 

unter Anschluß der Richtlinien bis Ende eines jeden Jahres 

~itteilung zu machen. 

(8) Die Finanzzuweisung gemäß Abs. 6 ist in jenen 8undes­

l'andern, in denen auch ein Verteilungsvorgang gem'aß Abs. 7 

stattfindet, der Finanzkraft gemäß § 10 Abs. 2 der be-

tre f fe nden Geme inden hin zu zur ec hnen. 

(9) Der Bund und die Länder sind berechtigt, die von den 

Gemeinden bekanntgegebenen Gebarungsergebnisse (Ahs. 6) bei 

den Gemeinden zu 'uberpr'ufen. Von den Gemeinden zu Unrecht 

be zogene Finanzzuweisungen sind an das Land zurückzuzahlen, 

das diese Mittel nach eigenem Ermessen f'Ur die Gemeinden zu 

ver we nd e n hat. 

Zusch'usse 

S 22. Cl) Der Bund gewährt den L'andern und Gemeinden die nach­

stehenden Zweckzuschüsse, wenn die empfanqenden Gebietskörper­

schaften eine Grundleistunq mindestens in der H~he des Zweckzu­

zuschusses erbringen: 

1. den Ländern und Gemeinden für die auf eigene Rechnunq ge­

führten Theater und jene Theater, zu deren Abgangsdeckung sie 

vertraglich verpflichtet sind, im Ausmaß von insgesamt 175 

Millionen SChilling jährlich. Dieser ZweckzuschuS ist zur 

teilweisen Deckunq des laufenden Betriebsabganges oder eines 

darüber hinaus erforderlichen Investitionsaufwandes zu ver­

wenden und aufzuteilen wie folgt: 

a) L'änder und Gemeinden, die dem Theatererhalterverband 

österreichischer Bundesl'inder und St'adte als ordentliche 

Mitglieder angehören, erhalten 155,169.396 Schillinq. 

Die Gew'ahrung des Zweckzuschusses ist abh'änqig von der Vor­

lage eines verteilungsvorschlages, den diese Länder und Ge­

meinden einvernehmlich zu erstellen und dem Bundesmini­

sterium für Finanzen bis spätestens 31. Mai eines jeden 

Jahres zu übermitteln haben, 
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b) L'ander und Gem.:Jinden, die dem Theatererhalterverband 'öster­

reichischer Bundesl'ä.nder und St'ä.dte nicht als ordentliche 

Mitglieder angehören, erhalten für den gleichen Zweck, so­

wie bei ansonsten gleichen Voraussetzungen 19,830.604 

Schilling. Antr'ä.ge auf Gewährung eines Zweckzuschusses sind 

von diesen Ländern und Gemeinden bis sp'ä.testens 31. Mai 

eines jeden Jahres dem Bundesministerium t'Ur Finanzen zu 

übermitteln J 

c) die Höhe des Zweckzuschusses gemiS lit. a oder lit. b hat 

sich nach den im Jahre 1988 für die einzelnen Gebiets­

körperschaften maßgebenden Aufteilungsverhältnissen zu 

richten. Sofern sich jedoch bei den einen Zweckzuschul em­

pfangenden Gebietskörperschaften der Umfang des Theaterb.­

triebes erheblich ändert, ist dies bei der Auf teilung d.s 

Zweckzuschusses zu berücksichtigen. Bin. auf Grund di •••• 

Umstandes vorzunehmend. Kürzung oder Erhöhung d •• Zweakzu­

schusses der betroffen.n Gebietskörp.rschaft hat sich nach 

den in lit. c erster Satz genannten Aufteilunqsv.rh'ilt­

nissen auf die anderen Gebietskörperschaften au.zuwirk.n. 

Ein ~ergreifen von den in lit. a genannten auf die in 

lit. b genannten Gebietskörperschaften oder umgekehrt hat 

jedoch nicht zu erfolgen, 

d) wenn eine Gebietskörperschaft, die bereits im Jahre 1988 

einen Zweckzuschul oder ein. Förderunq gem'al lit. c er­

halten hat, aus dem Theatererhalterverband öst.rr.ichisch.r 

Bundesländer und St'a.dte ausscheid.t oder di.s .. b.itritt, 

so sind die gemiS lit. a und b genannten Beträg. in dem auf 

den Eintritt oder Austritt folgenden Jahr um jen.n Betrag 

zu ver'ändern, den die ein- oder austretende Gebi.tskörper­

schaft im letzten Jahr als ZweckzuschuS erhalten hatJ 

e) der Bund kann den GesamtzweckzuschuS von 175 Millionen 

Schill ing bei Eintritt unvorhersehbarer Umstände bis zu 

einem im jeweiligen Bundesfinanzgesetz f.stgesetzt.n Ausmal 

aufstocken und diesen Betraq, je nach dem finanaiellen Er-

158/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)28 von 42

www.parlament.gv.at



- 28 -

fordernis, auf die unter lit. a und lit. b oder nur auf die 

unter 1 it. a oder nur auf die unter lit. b genannten L'ander 

und Gern e ind en auf te il en 1 

2. den Gemeinden zur Förderung und Pflege des Fremdenverkehrs, 

sofern es sich nicht um gesamtösterreichische Belange handelt, 

im Ausmaß von insgesamt 70 Millionen Schilling jährlich. Der 

den Gemeinden zukommende Zweckzuschua ist auf diese länder­

weise nach der Volkszahl aufzuteilen. wird der den Gemeinden 

eines Landes zustehende Zweckzuschua bis 31. OktOber eines je­

den Jahres nicht oder nicht zur Gänze in Anspruch genommen, 

kann dieser auch einem anderen Bundesland zuerkannt werden, 

wenn dadurch ein als vordrinqlich erkanntes Vorhaben verwirk­

licht werden kann1 

3. den Gemeinden für den Betriebsaufwand von öffen~lic:hen 

Personennahverkehrsunternehmen im Ausmal von insqe.amt 140 

Millionen Schilling jährlich. Dieser Zweckzuschul komm~ zu 55 

v. H. Wien als Gemeinde zuqute. Oie restlichen 45 v. H. sind auf 

Wi en auf Gr und se iner Bete il iq ung an der Wiener Lokalbahnen AG 

und auf jene Gemeinden, die eine <?der mehrere Autobus-, Obus­

oder Straßenbahnlinien f'ühren oder an einer solchen Nahver­

kehrseinrichtung 'überwieqend beteiligt sind, zu verteilen. Oie 

den Gemeinden zukommenden Anteile an diesem Zweckzuschua sind 

auf die einzelnen Gemeinden nach dem arithmetischen Mittel aus 

dem Verhältnis der Strec:kenllnqe und der Anzahl der bef~r­

derten Personen aufzuteilen, bei überwiegender aeteiliqunq 

einer Gemeinde an einem Nahverkehrsunternehmen ist auch auf 

das Beteiligungsverh'ältnis Bedacht zu nehmen. Antr'äqe auf Ge­

währung eines Zweckzuschusses sind von den Gemeinden bis 

spätestens 1. September eines jeden Jahres dem Bundesmini­

sterium f'Ur Finanzen zu übermitteln7 

4. den Gemeinden f'Ur Personennahverkehrs-Investitionen im Ausmaa 

von 230 Mill ionen Schillinq jährlich. 
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5. den L'andern und Gemeinden zur Förderung des Umweltschutzes, 

insbesondere der Errichtung und Verbesserung von Müllbe­

seitigungsanlagen , unter Bedachtnahme auf den Umfang, die Lage 

und Gef'iihrdung der Wohngebiete und der Erholungsgebiete, im 

Ausmaß von insgesamt je 70 Millionen Schilling j'ahrlich. Der 

den Ländern zukommende Zweckzuschuß ist auf diese länderweise 

zur H'alfte nach der Volkszahl und je zu einem Viertel linear 

und nach der Gebietsfl'ache aufzuteilen. Der den Gemeinden zu­

kommende Zweckzuschuß ist auf diese l'anderweise zur H'alfte 

nach der Vol ks zahl und zur Häl fte nach dem abgestuften Bevöl­

kerungsschlüssel aufzuteilen; 

6. Gemeinden, in denen eine Spielbank betrieben wird, einen Zu­

sch uß von je 1 Mill ion Sc hill ing j ährl ich zur Förder ung der 

Qualit'at des örtlichen Fremdenverkehrs. Der Zweckzuschuß ist 

den Gemeinden (Wien als Gemeinde) bis sp'atestens 1. Juli eines 

jeden Jahres zu 'uberweisen. Antr'age auf Gew'ahrung eines 

Zweckzuschusses sind von den Gemeinden bis spätestens 31. März 

eines jeden Jahres dem Bundesministerium f'ur Finanzen zu über­

mitteln. 

(2) Dem Bund ist es vorbehalten, die widmungsgemäße Verwendung 

se iner Zweck zusch üs se zu 'ub er pr üfen und die se bei widm ung s­

widriger Verwendung zur'uckzufordern. 

Arti kel I V 

So nd er- und Sc hl uß be st imm ung en 

§ 23. (1) § 6 Z 5, § 7 Ab s • 2 Z 1, § 7 Ab s • 3, § 1 3 Ab s • 1 und 

3, § 16 Abs. 1, § 23 Abs. 2 und § 24 Abs. 2 bis 4 des FAG 1985, 

BGB1. Nr. 544/1984, in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr. 

607/1987, treten mit Wirkung vom 31. Dezember 1988 außer Kraft. 
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(2) Die Bestimmungen des Abschnittes I treten am 1. Jänner 1989 

in Kraft und treten mit Ausnahme der Bestimmungen des § 6 Z 5, § 

7 Ab s. 2 Z 1, § 7 Ab s. 3 , § 1 3 Ab s • 1 und 3 , § 1 6 Ab s . 1 und § 2 3 

Ab s. 3 bis 5 mit Ab 1 auf des 3 1. De z e mb e r 1 9 92 a u ß er Kr a f t • 

(3) Wenn bei Beginn eines Haushaltsjahres der Finanzausgleich 

fbr dieses Jahr noch nicht gesetzlich geregelt ist, sind den 

Ländern und Gemeinden während der ersten vier Kalendermonate Vor­

schbsse auf die Ertragsanteile in solcher Höhe zu gew~hren, wie 

sie sich aus den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes ergeben 

wbrde. Während der gleichen Zeitdauer bleiben die den Ländern und 

Gemeinden nach diesem Bundesgesetz zugestandenen Besteuerungs­

rechte und die Bestimmungen 'über die Landesumlage wirksam. 

(4) Verm'ögensrechtliche Ansprüche, die sich auf das Finanzaus­

gleichsgesetz 1985, BGB1.Nr. 544/1984, auf dieses oder auf 

künftige Finanzausgleichsgesetze gründen, verjähren nach Ablauf 

von f'unf Jahren. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der 

Anspruch erstmals hätte geltend gemacht werden können. Im oorigen 

gelten die Bestimmungen des ABGB. 

(5) Rückzahlungen von vor dem 1. Jänner 1973 an die im § 3 

Abs. 1 genannten Lehrer, ihre Angehörigen oder Hinterbliebenen 

geleisteten Vorsch'ussen, die nach dem 31. Dezember 1972 eingehen, 

fließen dem Bund zu, soweit er f'Ur die Kosten dieser Vorsch'usse 

au fge kommen ist. 

( 6) I n der Z e i t vom 1. J än n e r 1 9 8 9 bis 3 1. De z e mb e r 1 9 92 s i nd 

1. § 107 des Landeslehrer-Dienstgesetzes, BGB1.Nr. 302/1984, 

und 
2. § 116 des Land- und fors'):wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienst-

ge set z es, B G B1. Nr. 2 96 /1 9 8 5 , 

nicht anzuwenden. 

(7) Soweit in diesem Bundesgesetz auf Bestimmungen anderer 

Bundesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils 

geltenden Fassung anzuwende:n. Dies gilt nicht f'ur die Verweisung 

auf das Familienlastenausgl!eichsgesetz 1967 im § 7 Abs. 2 Z.1. 
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(8) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes sind betraut: 

a) der Bundesminister f'ur Finanzen, soweit sich nachstehend nicht 

and ere s erg ibt , 

b) der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Unterricht und Kunst hinsichtlich des § 3 

und des § 23 Abs. 5, jedoch soweit sich diese Bestimmungen auf 

den Aktivitäts- und Pensionsaufwand und Vorschußrückzahlungen 

d er an den im § 3 Ab s • lit. b genannten land- und forstwirt-

schaftlichen Berufs- und Fachschulen tätigen Lehrer und Reli­

gionslehrer sowie deren Angehörigen oder Hinterbliebenen be­

ziehen, im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, 

c) der Bundesminister f'Ur Finanzen im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für Unterricht und Kunst hinsichtlich der im § 

22 Ab s. 1 Z lit. e vorgesehenen Förderungsmaßnahme, 

d) der Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hinsicht-

1 ich des § 2 2 Ab s • 1 Z 2 , 

e) der Bundesminister f'ur Unterricht und Kunst hinsichtlich des § 

23 Abs. 6 Z 1, 

f) der Bundesminister f'Ur Land- und Forstwirtschaft hinsichtlich 

des § 2 3 Ab s. 6 Z 2 • 

Abschnitt 11 

Katastrophenfondsgesetz 1986 

Das Katastrophenfondsgesetz 1986, BGBl.Nr. 396, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl.Nr. 607/1987, wird wie folgt geändert: 

§ 7 lautet: 

"§ 7. (1) Von den zu Ende des Jahres 1988 gemäß § 2 Abs. 2 

nutzbringend angelegten Mitteln ist im Jahre 1989 ein Betrag 

von 300 Millionen Schilling im Wege des Bundesministeriums für 

Umwelt, Jugend und Familie dem Umwelt- und Wasserwirtschafts­

fonds zuzuf'ühren. 

(2) Diese Mittel sind für Maßnahmen des Umweltschutzes zu 

verwenden und unterliegen nicht der Zweckbindung gemäß § 3 

Umwelt- und Wasserwirtschaftsfondsgesetz, BGBl.Nr. 79/1987, 

in der jeweils geltenden Fassung." 
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Probl em stell ung 
und Zielsetzung: 

Lösung: 

Vorblatt 

Das Finanzausgleichsgesetz 1985, 
BGBl.Nr. 544/1984, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBI. Nr. 384/1986 und 
BGBL Nr. 607/1987, regelt den Finanz­
ausgleich f·ür die Jahre 1985 - 1988. Es 
bedarf daher einer gesetzlichen Regelung 
des Finanzausgleiches ab dem Jahre 1989. 

§ 4 F-VG 1948 fordert für jeden Finanz­
ausgleich, daß die in den §§ 2 und 3 
leg .cit. vorgesehene Regelung in tl'ber­
einstimmung mit der Verteilung der Lasten 
der öffentlichen Verwaltung erfolgen muß 
und darauf Bedacht zu nehmen hat, daß die 
Grenzen der Leistungsfähigkeit der be­
teiligten Gebietskörperschaften nicht 
·üb er sc hr i t ten werden. 

Die Besteuerungsmöglichkeiten und die 
- unter Berücksichtigung der Steuerreform 
1989 - erzielbaren Steuererträge müssen 
demnach auf die an der Verwaltung be­
teiligten Gruppen von Gebietskörper­
schaften und auf die einzelnen Glieder 
jeder dieser Gruppen so aufgeteilt 
werden, daß sie in tl'bereinstimmung mit 
dem Umfang und den Kosten der ihnen 
auferlegten Aufgaben stehen und sich 
somit eine annähernd gleichmäßige 
Bedarfsbefriedigung im ganzen Bundes­
gebiet und für alle Verwaltungszweige 
gleicher Wichtigkeit ergibt. 

Erlassung des FAG 1989 gemäß dem 
vorgelegten Entwurf, der dem am 7. 
September 1988 zwischen Bund, Ländern und 
den beiden Gemeindebünden paktierten 
Ergebnis entspricht. Der Entwurf behält 
die bisherige Regelung grundsätzlich 
aufrecht; die im Rahmen der gemeinschaft­
lichen Bundesabgaben neu erhobene 
Kapitalertragsteuer auf Kapitalerträge 
aus Ban ke inl agen und Forderungs wer t­
papieren (KESt 11) wird zwischen Bund, 
Ländern und Gemeinden im Verhältnis 47 
30 : 23 aufgeteilt. 
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Al ternativen: Ke ine 

Kosten: Die Gew'ährung .der neu in das FAG auf­
genommenen Zweckzuschüsse für Personen­
nahverkehrs-Investitionen i.H.v. 230 Mio. S 
führt zu Mehrausgaben des Bundes. Da im 
übrigen die bisherige Rechtslage - mit Aus­
nahme der Auf teilung der im Rahmen der ge­
meinschaftlicnen Bundesabgaben neu erhobenen 
KESt 11 - im wesentlichen unverändert bleibt, 
sind unmittelbar auf Grund der vorliegenden 
Regelung keine weiteren finanziellen Auswirk­
ungen zu erwarten (Diese ergeben sich auf 
Grund der ab 1989 wirksamen Steuerreform) • 
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Erläuterungen 

I. Allgemeine Bemerkungen 

Das Finanzausgleichsgesetz 1985, BGB1.Nr. 544/1984, in der 

Fassung der Bundesgesetze BGB1.Nr. 384/1986 und BGB1.Nr. 

607/1987, regelt den Finanzausgleich f"ur die Jahre 1985 - 1988. 

Es bedarf daher einer gesetzlichen Regelung des Finanzausgleiches 

ab dem Jahre 1989. 

§ 4 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948 fordert für jeden Finanz­

ausgleich, daß die in den §§ 2 und 3 leg. cit. vorgesehene 

Regelung in Übereinstimmung mit der Verteilung der Lasten der 

öffentlichen Verwaltung erfolgen muß und darauf Bedacht zu nehmen 

hat, daß die Grenzen der Leictungsf"ahigkeit der beteiligten 

Gebietskörperschaften nicht überschritten werden. Diese Maßgabe 

gilt somit auch für jenen Teil des durch die §§ 2 und 3 F-VG 1948 

umfaßten Regelungssystems, welcher durch die Bundesgesetzgebung 

zu regeln ist; also insbesondere die Verteilung der 

Besteuerungsrechte und Abgabenertr"age gern. § 3 Abs. 1 F-VG 1948 

sowie die bundesgesetzlich geregelten Kostentragungsbestimmungen 

im Sinne des § 2 leg.cit. 

Die Besteuerungsmöglichkeiten und erzielbaren Steuerertr"age 

müssen demnach so auf die an der Verwaltung beteiligten Gruppen 

von Gebietskörperschaften und auf die einzelnen Glieder jeder 

dieser Gruppen aufgeteilt werden, daß sie in Übereinstimmung mit 

dem Umfang und den Kosten der ihnen auferlegten Aufgaben stehen 

und sich somit eine annähernd gleichmäßige Bedarfsbefriedigung im 

ganzen Bundesgebiet und f"ur alle Verwaltungszweige gleicher 

Wichtigkeit ergibt. Zur Erleichterung dieser Aufgabe haben 

eingehende Finanzausgleichsverhandlungen zwischen den Vertretern 

des Bundes, der Länder sowie des Österr. St~dtebundes und des 

Österr. Gemeindebundes stattgefunden; diese 

Finanzausgleichsverhandlungen habe,n am 7. September 1988 zu 

einem paktierten Ergebnis gef"ührt, das dem vorliegenden 

Ge set ze sent wurf z ugr und el iegt • 
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Da die Haushalte der Gebietskörperschaften auf dem jeweils gel­

tenden Finanzausgleich beru~en, bildet dieser auch die Ausgangs­

basis f~r den neuen Finanza~sgleich, wobei sowohl auf den Umfang 

der Einnahmenautonomie der .Länder und Gemeinden, auf die Auf­

gabenzuw'achse der Gebietskörperschaften als auch auf die 

ge'and er te wi r t sc ha ft 1 ic he Si t ua tio n Bed ac ht zu nehmen war. 

Entscheidend f~r die Beurteilung der Ausgangslage zum 

vorliegenden Gesetzentwurf waren die Schätzungen des 

Abgabenaufkommens unter Ber!~cksichtigung der Steuerreform 1989, 

insbesondere hinsichtlich der zu diesem Anlaß im Rahmen der 

gemeinschaftlichen Bundesabgaben neu erschlossenen 

Ste uer quell e, der Ka pi tal ertr ag ste uer auf Ka pi tal er tr äge aus 

Bankeinlagen und Forderungswertpapieren • 

Auf der Grundlage dieser Be~echnungen wurden im Zuge kooperativer 

Verhandlungen aller Gebiets!körperschaften unter Bedachtnahme auf 

die vorerwähnten Zielsetzungen folgende Maßnahmen festgelegt: 

1. Die kommende Finanzausgleichsperiode soll die Jahre 1989 bis 

1992 umfassen. 

2. Die Kapi tal ertr ag steuer lauf Kapi tal erträge aus Banke inl agen 

und Forderungswertpapieren gern. § 93 Abs. 2 Z 3 und und Abs.3 

EStG 1988, BGBl Nr. 400, (KESt 11) wird zwischen dem Bund, den 

Ländern und den Gemeinden im Verhältnis 47 : 30 : 23 auf­

geteilt. 

3. Der österreichische St'adtebund und der Österreichische 

Gemeindebund werden im Rahmen der Schutzklausel (§ 5) 

verankert. 
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4. Die im § 22a FAG 1985, BGBl. Nr. 544/1984 i.d.F. des Bundes­

gesetzes BGBI. Nr. 607/1987, geregelten Zusch~sse des Bundes 

an die L'ander f'ür Zwecke der Förderung des Wohnbaues und der 

Wohnhaussanierung werden in einern besonderen Bundesgesetz ge­

regelt (vgl. hiezu den gleichzeitig erstellten Entwurf eines 

Wohnbauförderungs-Zweckzuschußgesetzes 1989), welches unbe­

fristet in Kraft gesetzt wird. 

5. Als Ersatz f~r jene Mittel, welche die Gemeinden bis 1988 aus 

der "Nahverkehrsmilliarde" erhalten haben, sieht das vor­

liegende Gesetz - zus~tzlich zu dem aus dem FAG 1985 unver­

ändert zu 'übernehmenden Zweckzuschuß f~r Personennahverkehrs­

unternehmen an Gemeinden in der Höhe von 140 Mio. S jährlich -

einen Zweckzuschuß in der Höhe von 230 Mio. S jährlich für 

Nahverkehrsinvestitionen vor. 

(Die diesbez'ügliche Regelung der Horizontalverteilung ist noch 

Gegenstand abschließender Verhandlungen zwischen dem Bund und 

dem Öster r eic hi sc he n St 'ad teb und.) 

6. Im 'übrigen werden die Regelungen des Finanzausgleichsgesetzes 

im we se n tl ic hen unver'and ert wied er in Ge I t ung g ese t zt (Zi­

tierungen wurden richtiggestellt, obsolete Bestimmungen 

wurden entfernt) • 

Die Kompetenz des Bundes zur Erlassung eines dem vorliegenden 

Entwurf entsprechenden Bundesgesetzes besteht in den §§ 2,3,5 bis 

8 und 11 bis 13 F-VG 1948 sowie im Art. 104 Abs. 2 B-VG. Die 

Kompetenzgrundlage für die Erlassung des § 19 ergibt sich als 

Annex zur Korn pe te n z zur Reg el ung des mater iell en Abg ab enrechts 

(Feuerschutzsteuer , Biersteuer) • 
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II. Zu den einzelnen Bestim~ungen 

Artikel I 

- 4 -

§ 1: Abs. 1 entspricht der ~ewährten Regelung der abgelaufenen 

FAG-Periode. 

Abs. 2 regelt die Belange der Kostentragung hinsichtlich 

der Auftragsverwaltung in gleicher Weise wie das FAG 1985. 

Im Bereich des BMwA hat der Bund einen Teil seiner Privat­

wirtschaftsverwaltung 9'em. Art. 104 Abs. 2 B-VG dem Landes­

hauptmann zur Besorgun9 übertragen (Auftragsverwaltung) . Der 

mit der Besorgung dieser Geschäfte bei den L'andern an­

fallende Aufwand wird c(iiesen vom Bund gern. Art. 104 Abs. 2 

B-VG, dritter Satz, entsprechend abgegolten. 

Die Regelung unter Z 1 J::,ezieht sich auf den Personal- u. 

Amtssachaufwand einsch1l.ießlich der Reisekosten bestimmter 

Bediensteter im Sinne des Abs. 1. 

Die Z 2 regelt in lit. a den Kostenersatz bei den Projek­

tierungs-, Bauaufsichta-, Bauoberleitungs-, Bauführungs-, 

u. Verwaltungsaufgaben durch eine Pauschalabgeltung. Die 

Pauschalabgeltung ist bezogen auf die gesamten innerhalb 

eines Finanzjahres angßfallenen, voranschlagswirksamen Aus-
I 

gaben, die vom Landesh~uptmann als anweisendem Organ gemäß 

§ 5 Abs. 2 Z 2 BHG im ~ahmen der "Auftragsverwaltung" des 

Bundes im jeweiligen Land geleistet wurden, nach Abzug des 

Pauschalabgeltungsbetr~ges und des Personal- u. Sachauf­

wandes nach Z 1. Maßgehend sind die im jeweiligen Bundes­

voranschlag daf'ür vorgesehenen Betr'age. Die Pauschalab­

geltung umfaßt auch de~ Aufwand, der dadurch entsteht, daß 

in Ermangelung eigenen) Personals der Länder Leistungen durch 
I 

Dritte erbracht werdenl müssen. Die lit. b 

en t h'al t die Be st imm ung~n üb er die ge sond er te Abg el t ung de s 

Aufwandes im Zusammenh~ng mit "verlorenen Projektierungen". 

Die Z 3 regelt die Tragung jener Kosten der "Auftragsver­

waltung" , die unmittelbar vom Bund zu tragen sind. 

Im übrigen k~nnen die Erläuterungen zum Umfang der von der 

Pauschalabgeltung umfaßten Aufwendungen und der Abgeltung 

der "verlorenen Projektierungen" sowie zum Umfang der vom 

Bund unmittelbar zu tragenden Aufwendungen gern. § 1 Abs. 2 

FAG 1985, 482 BlgNR, 16. GP, auch zur Erläuterung des § 1 

Abs. 2 FAG 1989 herangezogen werden. 

158/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)38 von 42

www.parlament.gv.at



• 

- 5 -

§§ 2 bis 4 bleiben unverändert. 

§ 5: En t spr ec hend der gepl an ten Ver an ker ung der Fun kt io n der 

beiden Gemeindeb'unde im B-VG - vgl. den Entwurf einer B-VG­

Novelle,607 BlgNR, 17. GP. - sollen der Österreichische 

St'adtebund und der Österreichische Gemeindebund zur Teil­

nahme an den - unter den genannten Voraussetzungen zu 

führenden - Verhandlungen zwischen den Finanzausgleichs­

partnern berechtigt werden. 

Artikel II 
§ 6: Im Sinne der Erkenntnisse des VfGH vom 17. März 1988, G 

37-61/88-12 und G 7-36/88-14 waren die Zinsertragsteuer und 

die Aufsichtsratabgabe aus dem Katalog der ausschließlichen 

Bundesabgaben zu streic!1en. 

§§ 7 und 8 entsprechen mit Ausnahme der Bestimmungen über die 

Ka pi tal er tr ag ste uer (KE St) den ent s pr ec henden Reg el ungen in 

der abgelaufenen FAG-Periode. 

Die Kapitalertragsteuer gemäß §§ 93 ff EStG 1988 wird nun­

mehr als KESt I und KESt II getrennt angeführt. 

Die KESt I (§ 93 Abs. 2 Z 1 und 2 EStG 1988) umfaßt den 

Umfang der bisherigen KESt (nach dem EStG 1972) mit Ausnahme 

der KE St auf Ka pi tal er tr 'ag e aus Wand el- und Ge winn sc huldver­

sc hre ib ung en (hie für sind er heb ung stec hni sc he Gr ünd e m aB-

gebend) • 
Die KESt II umfaßt die ab 1989 neu erhobene KESt auf 

Kapitalertr'age aus Einlagen bei Banken und aus Forderungs­

wertpapieren (einschließlich Investmentfondsanteilen) gemäß 

§ 93 Abs. 2 Z 3 und Abs. 3 EStG 1988. Die Teilung der KESt 

in die beiden Teilaggregate wurde erforderlich, weil f'ur die 

beiden Aufkommensbetr~ge unterschiedliche Verteilungsregeln 

gelten sollen. 

§§ 9 bis 12 entsprechen der Regelung im FAG 1985. 
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In § 13 Abs. 5 FI\G 1985 wurden die Gemeinden f-ü.r zust-andig 

zur "Erhebung und Verwaltung der Lohnsummensteuer, 

..•. soweit nicht bundesgesetzliche Vorschriften 

entgegenstehen" erkl-alf"t. Der Begriff "Erhebung" meint hier 

- vgl. VfSlg. 3273 u.~. 
I 

- die materielle Regelung der 

Besteuerung. Im Hinbltck auf die in Abs. 3 der 

Landesgesetzgebung bedlingt -ü.berlassene Kompetenz zur 

Regelung der "Erhebun<jJ und Verwaltung der Lohnsummensteuer" 

war daher Abs. 5 dahingehend zu ergänzen, daß die genannten 

Kompetenzen den Gemeinden nur insoweit übertragen werden, 

als nicht bundes- oder landesgesetzliche Regelungen 

entgegenstehen. 

§ 14 Der schon bisher geltende Katalog der 

Landes- (Gemeinde-) abgaben wird aus Gründen der 

Übersichtlichkeit vollständig im § 14 dargestellt und 

enth-alt nunmehr auch die im § 23 Abs. 2 FAG 1985 zur 

KlarsteIlung angef-uhrlten Abgaben. Eine materielle Änderung 

der Regelung wird hie\iurch nicht bewirkt. 

§ 15 bleibt unverändert. 

§ 16 Zur Erleichterung der Administration wurde der Termin f-ur 

die Meld ung des Br ut tb pr-am iena uf kommen sauf 31. Aug ust 

verschoben. 

§§ 17 bis 19 bleiben unverändert. 

• 
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Artikel III 
§ 20: Die Frist f'ur die Antragsteilung durch die ÖBB-Gemeinden 

wurde auf dre i Mona te v erl'ang ert • 

§ 21: Aus Gr'unden der Verwaltungsvereinfachung und einer 

effizienteren Determinierung der Finanzkraft werden die 

relevanten Abgaben einzeln angeführt. Die vier genannten 

Gemeindeabgaben einschließlich der Gewerbesteuer stellen 

rd. 92 % der gesamten Gemeindeabgaben ohne 

Interessentenbeitr'age und Gebühren dar und bieten damit 

einen realistischen Maßstab für die Finanzkraft einer 

Gemeinde. 

§ 22 wird um die Gew~hrung der Zweckzuschüsse für die Gemeinden 

für Personennahverkehra-Investitionen i.H.v. 230 Mio. S 

erg~nzt. 

(Die Horizontalverteilung ist noch Gegenstand abschließen-

der Verhandlungen zwischen dem Bund und dem 

Österreichischen St~dtebund.) 
Die bisher in § 22 Abs. 1 Z 3 FAG 1985 vorgesehenen 

Zweckzuschüsse i.H.v. 140 Mio. S sollen ab 1989 zur 

Mitfinanzierung des Betriebsaufwandes der öffentlichen 

Personennahverkehrsunternehmen bestimmt sein. 
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Artikel IV 

Sonder- und SchI uß bestimm un91en 

§ 23: Die Bestimmungen des FAG 1989 sollen bis 31. Dezember 1992 

gelten. Einige Bestimmungen grunds'ätzlicher Natur sollen -

wie auch schon in den vorhergegangenen FAG - nicht 

befristet werden; die~ betrifft insbesondere die 

Bestimmungen über den "provisorischen Finanzausgleich n 

(Abs.3) sowie die Verjährungsregelung (Abs.4). 

Um die Überlagerung vqn Normen zu vermeiden, sollen jene 

Bestimmungen des FAG 1!985, deren Geltungsdauer nicht mit 

31. Dezember 1988 bef~istet ist, formell aufgehoben werden. 

Die Bestimmung des Ab~. 4 war bereits im FAG 1985 

enthalten. Sie sieht hinsichtlich der Geltendmachung von 

verm'ögensrechtlichen Jt.nsprüchen, soweit sie sich auf das 

FAG 1985 oder sp'ätere FAG gr'imden, eine Verj ährungsfr ist 

vor. Sinn dieser B~stimmung ist, daß bei der 

er folg re ic hen Gel tend~ac h ung so 1 cher An spr üche all en fall s 

not wend ige R'tic kv err ec lim ungen mi t ihren fin an ziell en 

Auswirkungen auf eine~ Zeitraum von f'ünf Jahren 

eingeschr'änkt sind. Dfr zeitliche 

Bedingungsbereich der IRegelung beginnt mit 1.1. 1985. 

Abschnitt Ir, Katastrophenfondsgesetz 1986 

Entsprechend einer Absprache zwischen Bund, Ländern und 

Gemeinden war vorzusehen, daß im Jahre 1989 300 Mio. Saus 

Mitteln des Katastrophenfonds an den Umwelt- und 

Wasserwirtschaftsfonds zu überweisen sind. 
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